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Satzung über die Herstellung und Bereithaltung von Kraftfahrzeugstell-
plätzen vom 10. Juni 2008 
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Die Stadt Fürth erlässt auf Grund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayer. Bauordnung -
BayBO i. d. F. d. Bek. vom 14. August 2007 (GVBl S. 588), folgende Satzung:  

Anlage: Richtzahlenliste zu § 2 Abs. 1 GSS  

§ 1 Geltungsbereich  

Diese Satzung gilt für Garagen und genehmigungspflichtige sowie genehmigungsfrei 
gestellte und verfahrensfreie Stellplätze, deren Nachweis sowie für die Erfüllung der 
Verpflichtung soweit nicht in Bebauungsplänen Sonderregelungen bestehen.  

§ 2 Anzahl der Garagen und Stellplätze 

(1) Die Anzahl der erforderlichen Garagen und Stellplätze ist anhand der Richtzahlen-
liste für den Stellplatzbedarf zu ermitteln, die als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung 
ist. Entsprechend der jeweiligen Nutzung ist rechnerisch auf zwei Stellen hinter dem 
Komma die jeweilige Stellplatzzahl zu ermitteln und durch Auf- bzw. Abrundung auf ei-
ne ganze Zahl festzusetzen. Bei Vorhaben mit unterschiedlicher Nutzung sind die je-
weiligen Stellplatzzahlen zu addieren.  

(2) Bei der Ermittlung der erforderlichen Garagen und Stellplätze ist regelmäßig von 
dem Einstellbedarf für zweispurige Kraftfahrzeuge auszugehen; Autobusse, Lastkraft-
wagen, Liefer- und Betriebsfahrzeuge sind entsprechend zu berücksichtigen. Bei Be-
darf sind zusätzliche Stellplatzmöglichkeiten für einspurige Kraftfahrzeuge anzuordnen.  

(3) Die Anzahl der erforderlichen Garagen und Stellplätze ist zu erhöhen, wenn nach 
der besonderen Situation des Einzelfalles das Ergebnis im Missverhältnis zum Bedarf 
steht.  

(4) Die Anzahl der erforderlichen Garagen und Stellplätze für Vorhaben, die in der 
Richtzahlenliste nicht erfasst sind, ist nach den besonderen Verhältnissen im Einzelfall 
unter sinngemäßer Berücksichtigung der Richtzahlen für Vorhaben mit vergleichbarem 
Bedarf zu ermitteln.  

(5) Stellplätze, die zu einer Wohneinheit gehören, können hintereinander angeordnet 
werden.  

§ 3 Ablösung  

 (1) Soweit Kraftfahrzeugstellplätze durch den Bauherren nicht hergestellt oder nach-
gewiesen werden, kann die Erfüllung der Stellplatzpflicht durch Ablösung erfolgen.  

(2) Über die Ablösung von Stellplätzen entscheidet der Bau- und Werkausschuß des 
Stadtrates.  
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(3) Die Höhe des Ablösebetrages für einen Stellplatz wird für das gesamte Stadtgebiet 
auf 8.000,00 € festgelegt.  

(4) Für Vorhaben in Baudenkmälern wird der Ablösebetrag auf 5.000,00 € pro Stell-
platz festgelegt.  

§ 4 Gestaltung der Garagen und Stellplätze 

(1) Stellplätze sind in Abhängigkeit von der beabsichtigten Nutzung und den gestalteri-
schen Erfordernissen zu befestigen. Dabei sollen biologisch verträgliche Befestigungs-
arten (z.B. Schotter- oder Pflasterrasen) verwendet werden.  

(2) Anlagen für Garagen und Stellplätze sind mit Sträuchern einzugrünen. Bei Stell-
platzanlagen ist für je zehn Stellplätze mindestens ein standortgerechter Baum zu 
pflanzen; Stellplatzanlagen mit mehr als 20 Einheiten sind außerdem zu durchgrünen.  

(3) Flachdächer von Garagenanlagen ab 20 Stellplatzeinheiten sollen begrünt werden.  

(4) Die Fassaden von mehrgeschossigen Garagenanlagen sollen begrünt werden, 
wenn nicht im Einzelfall durch eine besonders gute Fassadengestaltung den Belangen 
des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes sowie des Denkmalschutzes Rechnung ge-
tragen wird.  

§ 5 Stellplätze für Behinderte 

(1) Für je 50 notwendige Stellplätze eines Vorhabens ist ein zusätzlicher Stellplatz für 
schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl auf dem Grundstück nachzuwei-
sen.  

(2) Diese Anforderung gilt nicht, wenn in Rechtsverordnungen nach Art. 80 Abs. 1 Satz 
1 Nrn. 3 und 4 BayBO (Sonderbauverordnungen) entsprechende Regelungen getroffen 
werden.  

§ 6 Abweichungen  

(1) Die Stadt Fürth kann unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO Abweichungen 
zulassen.  

(2) Bei der Errichtung von Gebäuden, deren Nutzung im öffentlichen Interesse ist, kann 
von der Verpflichtung zur Herstellung der notwendigen Stellplätze abgewichen werden. 
Unter diese Regelung fallen insbesondere  
 
-soziale Einrichtungen (Krankenversorgung, Kinderbetreuung, Altenpflege),  

- sportliche Einrichtungen (Sportplätze, Badeanstalten, Turnhallen),  
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- Einrichtungen der Freizeitgestaltung (Spielplätze, Grünanlagen),  

- kulturelle Einrichtungen (Schulen, sonstige Bildungsstätten, Museen, Theater),  

- Einrichtungen für die Sicherheit der Bevölkerung (Brandwachen, Polizeiwachen) und  

- Umweltschutzeinrichtungen (Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen).  

 

§ 7 In-Kraft-Treten  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Fürth 
in Kraft.  
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Anlage : Richtzahlenliste zu § 2 Abs.1 GSS 

 
Nr.  Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon in 

Vomhundert- 
sätzen für 
Besucher 

1. Wohngebäude   
1.1 Einfamilienhäuser 2 Stellplätze je Wohnung - 
1.2 Mehrfamilienhäuser und sonstige 

Gebäude mit Wohnungen 
1 Stellplatz je Wohnung 10 

1.2.1 Mehrfamilienhäuser und sonstige 
Gebäude mit Wohnungen > 120 m²

2 Stellplätze je Wohnung 10 

1.3 Reihenhausanlagen 1,5 Stellplätze je Wohnung 10 
1.4 Gebäude mit Altenwohnungen 0,2 Stellplätze je Wohnung 20 
1.5 Wochenend- und Ferienhäuser 1 Stellplatz je Wohnung - 
1.6 Kinder-, Schüler- und Jugend-

wohnheime 
1 Stellplatz je 20 Betten,  
mindestens 2 Stellplätze 

75 

1.7 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10 
1.8 Schwestern-/ 

Pflegerwohnheime 
1 Stellplatz je 2 Betten,  
mindestens 3 Stellplätze 

10 

1.9 Arbeitnehmerwohnheime 1 Stellplatz je 4 Betten, 
mindestens 3 Stellplätze 

20 

1.10 Altenwohnheime 1 Stellplatz je 15 Betten, 
mindestens 3 Stellplätze 

50 

1.11 Altenheime, Langzeit- und Kurz-
zeitpflegeheime 

1 Stellplatz je 12 Betten bzw. 
Pflegeplätze, mindestens  
3 Stellplätze 

50 

1.12 Tagespflegeeinrichtungen 1 Stellplatz je 12 Pflegeplätze, 
mindestens 3 Stellplätze 

50 

1.13 Obdachlosenheime, Gemein-
schaftsunterkünfte für Leistungsbe-
rechtigte nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten, 
mindestens 3 Stellplätze 

10 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und Praxisräumen  
2.1 Büro- und Verwaltungsräume all-

gemein 
1 Stellplatz je 40 m² 
NF  

20 

2.2 Räume mit erheblichem Besucher-
verkehr (Schalter-, Abfertigungs- 
oder Beratungsräume, Arztpraxen 
und dergl.) 

1 Stellplatz je 30 m² 
NF, mindestens 3 Stellplätze 

75 
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Nr.  Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon in 

Vomhundert- 
sätzen für 
Besucher 

3. Verkaufsstätten   
3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m² 

NF (V), mindestens 2 Stellplätze 
je Laden 

75 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (ein-
schließlich Einkaufszentren, groß-
flächigen Einzelhandelsbetrieben) 

1 Stellplatz je 40 m² 
NF (V)  

75 

4. Versammlungsstätten (außer Sportstätten), Kirchen  
4.1 Versammlungsstätten von überört-

licher Bedeutung (z.B. Theater, 
Konzerthäuser, Mehrzweckhallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten 
(z.B. Lichtspieltheater, Schulaulen, 
Vortragssäle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90 

4.3 Gemeindekirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90 
4.4 Kirchen von überörtlicher Bedeu-

tung 
1 Stellplatz je 20 Sitzplätze 90 

5. Sportstätten   
5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze 

(z.B. Trainingsplätze) 
1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche - 

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit 
Besucherplätzen 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besu-
cherplätze 

- 

5.3 Turn- und Sporthallen 
ohne Besucherplätze 

1 Stellplatz je 50 m²  
Hallenflächen 

- 

5.4 Turn- und Sporthallen mit Besu-
cherplätzen 

1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche; 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besu-
cherplätze 

- 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m² Grund-
stücksfläche 

 

5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen - 
5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besu-
cherplätze 

- 

5.8 Tennisplätze ohne Besucherplätze 2 Stellplätze je Spielfeld - 
5.9 Tennisplätze mit Besucherplätzen 2 Stellplätze je Spielfeld, zusätz-

lich 1 Stellplatz je 15 Besucher-
plätze 

- 

5.10 Squashanlagen 2 Stellplätze je Court - 
5.11 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage - 
5.12 Kegel-, Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn - 
5.13 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote - 
5.14 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m² Sportfläche - 
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Nr.  Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon in 
Vomhundert- 
sätzen für 
Besucher 

6. Gaststätten und Beherbergungsbetriebe  
6.1.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m² NF   75 
6.1.2 Biergärten und Freischankflächen 

(nur ab Überschreitung der Gast-
stättenfläche) 

1 Stellplatz je 10 m² NF  75 

6.2 Spiel- und Automatenhallen, Bil-
lard-Salons, sonst. Vergnügungs-
stätten 

1 Stellplatz je 5 - 20 m² NF, mind. 
3 Stellplätze  

90 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und 
andere Beherbergungsbetriebe 

1 Stellplatz je 6 Betten, bei Res-
taurationsbetrieb Zuschlag nach 
6.1 oder 6.2 

75 

6.4  Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75 
7. Krankenanstalten   
7.1 Krankenanstalten von überörtlicher 

Bedeutung 
1 Stellplatz je 4 Betten 60 

7.2 Krankenanstalten von örtlicher 
Bedeutung 

1 Stellplatz je 6 Betten 60 

7.3 Sanatorien, 
Kuranstalten, Anstalten für langfris-
tig Kranke 

1 Stellplatz je 4 Betten 25 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m² NF, mindes-
tens 3 Stellplätze 

75 

8. Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung  
8.1 Grundschulen, Schulen für Lernbe-

hinderte 
1 Stellplatz je Klasse - 

8.2 Hauptschulen, sonstige allgemein-
bildende Schulen, Berufsschulen, 
Berufsfachschulen 

1 Stellplatz je Klasse, zusätzlich 1 
Stellplatz je 10 Schüler über 18 
Jahre 

10 

8.3 Sonderschulen für Behinderte 1 Stellplatz je 15 Schüler - 
8.4 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende - 
8.5 Tageseinrichtungen für Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder,  

mindestens 2 Stellplätze 
- 

8.6 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze - 
8.7 Berufsbildungswerke, 

Ausbildungswerkstätten 
und dergl. 

1 Stellplatz je 10 Auszubildende - 

9. Gewerbliche Anlagen   
9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m² NF oder je 3 

Beschäftigte 
10 

9.2 Lagerräume, -plätze,  
Ausstellungs-,  
Verkaufsplätze 

1 Stellplatz je 100 m² NF oder je 3 
Beschäftigte 

- 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder 
Reparaturstand 
 

- 
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Nr.  Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon in 
Vomhundert- 
sätzen für 
Besucher 

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über 
Tankstellenbedarf hinaus: Zu-
schlag nach 3.1 (ohne Besucher-
anteil) 

- 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je  
Waschanlage 3) 

- 

10. Verschiedenes   
10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten - 
10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1500 m²  

Grundstücksfläche, jedoch min-
destens 10 Stellplätze 

- 

 


